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§ 54 Eingliederungsbilanz 

 

Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Ein-

gliederung in Arbeit eine Eingliederungsbilanz. § 11 des 

Dritten Buches gilt entsprechend.  

Soweit einzelne Maßnahmen nicht unmittelbar zur Ein-

gliederung in Arbeit führen, sind von der Bundesagentur 

andere Indikatoren zu entwickeln, die den Integrationsfort-

schritt der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in geeig-

neter Weise abbilden. 

 

 

 

 

 


